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Merkblatt zur Steuererklärung 2019

Wichtige Änderungen ab 1. Januar 2019

Aufgrund der erhöhten Nachfrage der Downloadversion unserer Steuererklärungs-
software GlaroTax und der gleichzeitig schwindenden Nachfrage der Software in 
CD-ROM-Version wird diese nur noch als Downloadversion zur Verfügung gestellt.

Den Download der GlaroTax Software finden Sie im Internet unter:

www.gl.ch > Verwaltung > Finanzen und Gesundheit > Steuern >  
GlaroTax-Steuererklärungssoftware

Ebenfalls ist eine Installation der Steuererklärungssoftware über den Aufruf der
Vorjahressoftware möglich.

Wir bitten Sie, folgende Punkte zu beachten:

• Die Steuererklärung ist in jedem Fall unterschrieben zurückzusenden.

•  Bei Steuerformularen, welche mit dem Computer ausgefüllt werden, ist uns 
zudem die Original-Steuererklärung (Formular 1) unausgefüllt zu retournieren. 
Diese dient uns als Aktenmappe.

• Es werden keine Belege zurückgeschickt. Bitte machen Sie sich Kopien davon.

• Bitte verzichten Sie gänzlich auf Bostitch, Klammern, Mäppchen etc.

• Die notwendigen Beilagen können Sie hinter das jeweilige Formular legen 
(z.B. Bankbelege hinter Formular 2 «Wertschriftenverzeichnis»)

Eine Fristerstreckung für die Einreichung der Steuererklärung können Sie
unter www.gl.ch > Verwaltung > Finanzen und Gesundheit > Steuern >
Fristverlängerungen für natürliche Personen beantragen. 
Die Benutzerangaben finden Sie auf der Steuererklärung (Formular 1).

Wir danken Ihnen für Ihre geschätzte Mithilfe und das termingerechte Einreichen 
der Steuererklärung.

Freundliche Grüsse
Kantonale Steuerverwaltung




